
 
 

Bekanntmachung Nr. 004/2026 vom 21.01.2026 
 
 
 

Bekanntmachung der Gebührensatzung für die Volkshochschule Nordkreis 

Aachen vom 09.07.2025 

Aufgrund von § 7 der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen in der Fassung der 

Bekanntmachung vom 14.07.1994 (GV. NW. 1994 S. 666) in der derzeit gültigen Fassung, der § 4 und 

§ 6 des Kommunalabgabengesetzes für das Land Nordrhein-Westfalen vom 21.10.1969 - KAG - (GV. 

NW. 1969 S. 712) in der derzeit gültigen Fassung und des § 7 Buchstabe j der Satzung für die 

Volkshochschule Nordkreis Aachen in der derzeit gültigen Fassung hat die Verbandsversammlung in 

ihrer Sitzung vom 09.07.2025 folgende Gebührensatzung für die Volkshochschule Nordkreis Aachen 

beschlossen: 

§ 1 Allgemeines 

(1) Diese Gebührensatzung gilt für alle Veranstaltungen der Volkshochschule Nordkreis Aachen 

(VHS). 

(2) Studienreisen und Exkursionen, die einen Dritten als Veranstalter und Vertragspartner ausweisen, 

sind keine Veranstaltungen der VHS. Insoweit tritt die VHS nur als Vermittlerin auf. 

(3) Rechtsgeschäftliche Erklärungen (z. B. Anmeldungen und Kündigungen) bedürfen, soweit sich aus 

dieser Gebührensatzung nichts anderes ergibt, der Schriftform oder einer 

kommunikationstechnisch gleichwertigen Form (E-Mail, Online-Anmeldung). Erklärungen der VHS 

genügen der Schriftform, wenn eine nicht unterschriebene Formularbestätigung verwendet wird. 

(4) Der Vertrag über die Teilnahme an einer Veranstaltung der VHS kommt durch die schriftliche oder 

telefonische Anmeldung des/der Teilnehmenden und die schriftliche Bestätigung der VHS 

zustande. 

§ 2 Gebührenpflicht 

(1) Für die Teilnahme an Veranstaltungen der VHS sind, sofern diese nicht gebührenfrei durchgeführt 

werden, Gebühren nach den Bestimmungen dieser Gebührensatzung zu zahlen. 

(2) Gebührenpflichtig sind Teilnehmende an den Veranstaltungen, bei Minderjährigen die 

Erziehungsberechtigten. Dies gilt auch bei einmaliger Teilnahme bzw. unregelmäßigem 

Veranstaltungsbesuch. 

(3) Ein gebührenfreier Probebesuch in VHS-Kursen, Lehrgängen etc. ist nicht möglich.  



 

§ 3 Art und Höhe der Gebühr 

(1) Die Gebühren betragen, soweit nicht besondere Bestimmungen dieser Gebührensatzung 

anzuwenden sind, für Veranstaltungen mit mindestens acht Teilnehmenden: 

Fachbereich 
 

Gebühr pro UE (=Unterrichtseinheit) 

Politik & Gesellschaft 

 

gebührenfrei 

Ratgeber & Umwelt 

 

5,00 € 

Sprachen 

 

3,60 € 

Deutsch & Integration, Alphabetisierung 

 

1,30 € 

Digitales & Beruf 

 

5,00 € 

Kunst und Kreativität 

 

3,60 € 

FamilienbildungPlus 

 

3,60 € 

Gesundheit & Bewegung 

 

3,60 € 

Kochkultur 

 

3,00 € 

Vorträge 

 

6,00 € 

 

Soll eine Veranstaltung mit einer geringeren Teilnehmendenzahl als acht durchgeführt werden 

oder um höhere Durchführungskosten zu decken, kann die VHS-Leitung eine um bis zu 50 % 

erhöhte Gebühr festlegen. 

Zusätzlich zu den Gebühren pro Unterrichtseinheit fällt eine Verwaltungspauschale in Höhe von 

4,00 € pro Kursanmeldung an. Diese kann nicht ermäßigt werden. 

 

(2) Für die Schulabschlusslehrgänge wird eine Lernmittelpauschale von 30,00 € pro Semester  

erhoben. 

 

(3) Werden Teilnehmende in eine Veranstaltung aufgenommen, in der mehr als die Hälfte der 

vorgesehenen Unterrichtsstunden bereits durchgeführt ist, entrichten sie die Hälfte der 

ausgewiesenen Gesamtgebühr zuzüglich Verwaltungspauschale, mindestens aber 12,00 €.  

(4) Für zusätzliche Leistungen der VHS können Zuschläge erhoben werden, die sich nach der Höhe der 

Aufwendungen richten und grundsätzlich kostendeckend sein müssen. Auf diese Zuschläge 

werden keine Ermäßigungen gewährt. Über die Höhe der Zuschläge entscheidet die VHS-Leitung. 

(5) Für die Zweitschrift von Zeugnissen u. ä. wird eine Gebühr von 15,00 € erhoben. 



 

(6) Für ein- und mehrtägige Studienfahrten und Exkursionen werden kostendeckende Gebühren 

zuzüglich einer Verwaltungskostenpauschale in Höhe von bis zu 10,00 € pro Tag erhoben. Über 

die Höhe der Gebühren entscheidet die VHS-Leitung. 

(7) Bei Auftragskursen und -maßnahmen legt die VHS-Leitung in Absprache mit dem/der 

Auftraggebenden die Gebühr fest. 

(8) Alle Gebühren werden auf volle Euro-Beträge aufgerundet. 

§ 4 Gebührenermäßigung und Gebührenerlass 

(1) Die Ermäßigung oder Befreiung von der Zahlung von Gebühren gilt für alle Veranstaltungen, 

soweit dies nicht ausdrücklich ausgeschlossen ist. 

(2) Die Ermäßigung wird nur gewährt, wenn die erforderlichen Nachweise mit der Anmeldung für den 

jeweiligen Kurs der VHS vorgelegt werden. Eine nachträgliche Ermäßigung ist ausgeschlossen. 

(3) Höhe der Ermäßigungen: 

Stufe 1 (um 25 %) 

Schüler*innen, Studierende, Auszubildende, Arbeitslosengeldempfangende und 

Schwerbehinderte (ab 80 %), Inhaber*innen der Ehrenamtskarte NRW. 

Minderjährige unter 18 Jahren bzw. Menschen mit Beeinträchtigung unter 27 Jahren, deren 

Eltern Inhaber*innen der Familienkarte sind, erhalten eine Gebührenermäßigung von 25 % auf 

einen Kurs pro Semester. 

Stufe 2 (um 50 %) 

BAföG-Beziehende, Wohngeldempfangende, Absolvierende des Freiwilligen Sozialen Jahres und 

des Bundesfreiwilligendienstes, Beziehende von Leistungen nach SGB II, SGB XII und dem 

Asylbewerberleistungsgesetz, aktuelle nebenberufliche Dozent*innen der VHS Nordkreis Aachen. 

Die Ermäßigung für aktuelle nebenberufliche Dozent*innen der VHS Nordkreis Aachen ist auf 

maximal 50,00 € je Semester begrenzt. 

Besteht ein gesetzlicher Weiterbildungsanspruch (z. B. nach SGB II § 16), so ist dieser vorrangig in 

Anspruch zu nehmen und die Ermäßigung entfällt. 

(4) Es kann nur eine Art der Ermäßigung in Anspruch genommen werden. 

(5) Erreicht die ermäßigte Gebühr den Betrag von 12,00 € nicht, ist eine Mindestgebühr von 12,00 € 

zu zahlen.  

(6) In Ausnahmefällen, die den Bestimmungen der Absätze (3) und (4) gleichkommen, aber nicht 

durch die die Absätze (3) und (4) erfasst werden, entscheidet die VHS-Leitung über eine 

Gebührenermäßigung. 

(7) Auf Antrag kann der/die Verbandsvorsteher*in im Einzelfall die Gebühr erlassen, wenn die 

Zahlung der Gebühr bei Fälligkeit eine erhebliche Härte für die zahlungspflichtige Person 

bedeuten würde (entsprechend § 26 GemHVO n.F.). 

 



 

 

 

 

§ 5 Fälligkeit und Zahlungsweise 

(1) Die Gebühr wird mit der Anmeldung fällig. 

(2) Bei Kursen, die eine Laufzeit von mindestens einem Jahr haben, ist eine monatliche Ratenzahlung 

möglich. Darüber hinaus kann die VHS-Leitung im Einzelfall über weitere Ratenzahlungen 

entscheiden. 

(3) Die Zahlung der Gebühren erfolgt durch Einzugsermächtigung oder Barzahlung. 

(4) Bankgebühren, die für nicht eingelöste Lastschriften erhoben werden, sind dann vom/von der 

Teilnehmenden zu tragen, wenn dies von ihm/ihr oder einem/einer von ihm/ihr Beauftragten 

verursacht worden ist. 

§ 6 Organisatorische Änderungen 

(1) Die Ankündigung von Veranstaltungen durch die VHS ist unverbindlich. 

(2) Es besteht kein Anspruch darauf, dass eine Veranstaltung durch eine*n bestimmte*n Dozentin/ 

Dozenten durchgeführt wird. Das gilt auch dann, wenn die Veranstaltung mit ausgewiesenem 

Namen angekündigt wurde. 

(3) Die VHS kann aus sachlichem Grund Ort und Zeitpunkt der Veranstaltung ändern. 

(4) Muss eine Veranstaltungseinheit ausfallen (beispielsweise wegen Erkrankung eines/einer 

Dozenten/Dozentin), kann sie nachgeholt werden. Ein Anspruch hierauf besteht jedoch nicht. 

(5) An gesetzlichen oder kirchlichen Feiertagen sowie während der Schulferien finden 

Veranstaltungen in der Regel nicht statt. 

§ 7 Aufhebung von Veranstaltungen durch die VHS und  

Ausschluss von Teilnehmenden 

(1) Die Mindestzahl der Teilnehmenden wird durch die VHS festgelegt. Wird diese Mindestzahl nicht 

erreicht, kann die VHS die Veranstaltung aufheben, jedoch nur bis zum 15. Tag nach Beginn der 

Veranstaltung. Kosten entstehen dem/der Teilnehmenden hierdurch nicht. Eine bereits gezahlte 

Gebühr wird in voller Höhe zurückerstattet. 

(2) Die VHS kann eine laufende Veranstaltung ferner aufheben, wenn eine Veranstaltung aus 

Gründen, die die VHS nicht zu vertreten hat ganz oder teilweise nicht stattfinden kann. In diesem 

Fall wird die Gebühr nach dem Verhältnis der abgewickelten Teileinheiten zum Gesamtumfang 

der Veranstaltung geschuldet. 

(3) Die VHS kann einzelne Teilnehmende aus wichtigem Grund von der Veranstaltung ausschließen. 

Ein wichtiger Grund liegt insbesondere in folgenden Fällen vor: 



 

 Gemeinschaftswidriges Verhalten in Veranstaltungen trotz vorangehender Abmahnung und 

Androhung des Ausschlusses durch den Dozenten/die Dozentin, insbesondere Störung des 

Informations- bzw. Veranstaltungsbetriebes durch Lärm- und Geräuschbelästigungen oder 

durch querulatorisches Verhalten, 

 Ehrverletzungen aller Art gegenüber dem Dozenten/der Dozentin, gegenüber 

Teilnehmenden oder Beschäftigten der VHS, 

 Diskriminierung von Personen wegen persönlicher Eigenschaften (Alter, Geschlecht, 

Hautfarbe, Volks- oder Religionszugehörigkeit etc.), 

 Missbrauch der Veranstaltungen für parteipolitische und/oder weltanschauliche Zwecke 

und/oder für Agitationen aller Art, 

 Verstöße gegen die Hausordnung. 

Der Gebührenanspruch der VHS wird durch einen solchen Ausschluss nicht berührt. 

§ 8 Abmeldung durch Teilnehmende 

(1) Teilnehmende können sich bis zu 14 Tage vor Beginn einer Veranstaltung durch eine schriftliche 

Abmeldung ohne Angabe von Gründen von der Teilnahme abmelden. Eine Gebührenpflicht 

entsteht dadurch nicht, gezahlte Gebühren werden erstattet. 

(2) Weist die Veranstaltung einen Mangel auf, der geeignet ist, das Ziel der Veranstaltung nachhaltig 

zu beeinträchtigen, hat der/die Teilnehmende die VHS auf den Mangel hinzuweisen und ihr 

innerhalb einer zu setzenden angemessenen Frist Gelegenheit zu geben, den Mangel zu 

beseitigen. Geschieht dies nicht, kann sich der/die Teilnehmende nach Ablauf der Frist von der 

Veranstaltung abmelden.  

(3) Teilnehmende können sich ferner abmelden, wenn die weitere Teilnahme an der Veranstaltung 

wegen organisatorischer Änderungen (§ 6) unzumutbar ist.  

 (4) In den Fällen der Absätze (2) und (3) wird die Gebühr nach dem Verhältnis der abgewickelten 

Teileinheiten zur gesamten Veranstaltung geschuldet.  

§ 9 Schadenersatzansprüche 

(1) Schadenersatzansprüche Teilnehmender gegen die VHS sind ausgeschlossen, außer bei Vorsatz 

und grober Fahrlässigkeit. 

(2) Der Ausschluss gemäß Abs. (1) gilt ferner dann nicht, wenn die VHS wesentliche Pflichten 

schuldhaft verletzt (Kardinalpflichten), ferner nicht bei einer schuldhaften Verletzung von Leben, 

Körper oder Gesundheit des Teilnehmers/der Teilnehmerin. 

 

 

 



 

§ 10 Rechtsmittel 

(1) Die Rechtsmittel gegen Maßnahmen aufgrund dieser Gebührensatzung regeln sich nach den 

Bestimmungen der Verwaltungsgerichtsordnung. 

(2) Für Zwangsmaßnahmen aufgrund dieser Gebührensatzung gilt das 

Verwaltungsvollstreckungsgesetz. 

§ 11 Schlussbestimmungen 

(1) Das Recht, gegen Ansprüche der VHS aufzurechnen, wird ausgeschlossen, es sei denn, dass der 

Gegenanspruch gerichtlich festgestellt oder von der VHS anerkannt worden ist. 

(2) Ansprüche gegen die VHS sind nicht abtretbar. 

(3) Umfang und Art der Erhebung, Verarbeitung und Nutzung personenbezogener Daten 

unterscheiden sich danach, welche Leistungen in Anspruch genommen werden. Grundsätzlich 

verarbeitet die VHS personenbezogene Daten im Rahmen der unternehmerischen Tätigkeit für 

vorvertragliche oder vertragliche Zwecke. Daneben kann die Ausübung berechtigten Interesses 

der VHS, durch individuelle Einwilligung der jeweiligen Betroffenen oder wegen Einhaltung von 

gesetzlichen Vorgaben ebenfalls inhaltlicher Zweck einer Datenverarbeitung durch die VHS sein. 

Über die jeweiligen konkreten Zwecke der Datenverarbeitung informiert die gültige 

Datenschutzerklärung (https://www.vhs-nordkreis-aachen.de/datenschutzerklaerung). 

(4) Die Hausordnung der jeweiligen Unterrichtsstätte gilt für Teilnehmende der Veranstaltungen. Die 

VHS ist mit ihrem Angebot Mitbenutzerin von Schulen und weiteren Einrichtungen. 

Teilnehmende und Dozent*innen sind Gäste.  

§ 12 In-Kraft-Treten 

Diese Gebührensatzung tritt am 01.02.2026 in Kraft. Gleichzeitig tritt die Gebührenordnung vom 

01.02.2024 außer Kraft. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Bekanntmachungsanordnung 
 

Vorstehende Gebührensatzung für die Teilnahme an Veranstaltungen der Volkshochschule Nordkreis 

Aachen vom 09.07.2025 wird hiermit öffentlich bekannt gemacht. 

Es wird darauf hingewiesen, dass eine Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften der 

Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO NRW) beim Zustandekommen dieser 

Satzung nach Ablauf von sechs Monaten seit dieser Bekanntmachung nicht mehr geltend gemacht 

werden kann, es sei denn 

a) eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt oder ein vorgeschriebenes Anzeigeverfahren wurde  

nicht durchgeführt, 

b) diese Satzung ist nicht ordnungsgemäß öffentlich bekannt gemacht worden, 

c) die Verbandsvorsteherin hat den Beschluss vorher beanstandet oder 

d) der Form- oder Verfahrensmangel ist gegenüber dem Zweckverband Volkshochschule Nordkreis   

Aachen vorher gerügt und dabei die verletzte Rechtsvorschrift und die Tatsache bezeichnet 

worden, die den Mangel ergibt. 

 

Alsdorf, 14.01.2026 

 

gez. Renate Wallraff 

Verbandsvorsteherin 

 

 

 

 

 
 
 
 


